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EINLEITUNG
Das Schutzkonzept gilt fü٢ alle Anbieter gastronomischer Dienstleistungen. Davon ausgenommen sind
Verpflegungsangebote in obligatorischen Schulen, die im Konzept für obligatorische Schulen geregelt
sind, sowie nicht öffentlich zugängliche Betriebe. Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen müssen
von allen Betrieben eingehalten werden. Die kantonalen Behörden fuhren Kontrollen durch.

Dieses Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf oder bis zur Publikation einer neuen Version. Im Zwei-
felsfall gilt die deutsche Fassung des vorliegenden Schutzkonzeptes. Bitte beachten Sie, dass einige
kantonale Bestimmungen Uber dieses Schutzkonzept hinausgehen. Die zuständige kantonale Behörde
kann Erleichterungen bewilligen, wenn die epidemiologische tage dies zulässt und der Veranstalter
oder Betreiber ein Schutzkonzept vorlegt. Anderslautende kantonale Bestimmungen haben Vorrang.
Die Unternehmen können zusätzliche betriebsspeziflsche Massnahmen Umsetzen. Bereits geltende ge-
setzliche Hygiene- und Schutzrichtlinien müssen weiterhin eingehalten werden (z. B. im lebensmittel-
bereich und für den allgemeinen Gesundheitsschufe der Mitarbeitenden). Im übrigen gelten sämtliche
Bestimmungen der-Verordnung Uber Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-
19-Epidemie. Halt ein Betreiber oder Organisator die Verpflichtungen nach dieser Verordnurig vorsäfe-
lieh nicht ein, kann er mit Busse bestraft werden.

Für Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe, in denen die Konsumation vor Ort erfolgt, gilt im Aussenbe-
reich nur nocli eine coronabedingte Einschränkung: Zwischen den verschiedenen Gästegruppen muss
der Mindestabstand weiterhin eingehalten werden.

Im Innenbereicii von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben gilt zudem:
٠  Eine Maskenpflicht für Gäste und Mitarbeitende mit Gästekoritakt
٠  Eine Sitzpflicht für Gäste während der Konsumation
٠  Kontaktdatenerfassung einer Person pro Gästegruppe
٠  Mindestabstäride und/oder Abschrankungen zwischen den Gästegruppen.

Wird in Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben bei Personen ab 16 Jahren der Zugang auf Personen
mit einem Covid-19-ZertifIkat beschränkt, kann der Betrieb auf diese Massnahmen verlebten.

Diskotheken und Tanzlokale müssen für Personen ab 16 Jahren den Zugang auf Personen mit einem
Zertifikat beschränken.

Betriebe, die bei Personen ab 16 Jahren den Zugang auf Personen mit einem Covid-19-Zertiflkat be-
schranken, müssen das Schutzkonzept um die folgenden Punkte ergänzen:

٠  die geordnete und lückenlose Durchführung der Zugangskontrolle , einschliesslich der Schulung
des Personals:

٠  die Information der Gäste Uber das Erfordernis eines Zertifikats;
Der Betrieb sorgt im Sinne der Elgenveranttvortung für die Einhaltung des Schutzkonzepts.



GRUNDREGELN

Das Schutzk.nzept des Unternehmens muss slcherste!!en, dass die f٠!genden Vorgaben eingehalten
werden. Für jede dieser Vorgaben müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen
werden. Der Arbeitgeber und Betriebsverantwortllche ist für die Auswahl und Umsefeung der Massnah-
men verantwortlich.

1. Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmassig die Hände.
2. Tragen einer Gesichtsmaske in Innenraumen von Einrichtungen und Betrieben
3. Die Restaurationsbetriebe. Gemeinschaftsgastronomie sowie Bar- und Clubbetriebe stellen sicher,

dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen.
4. Mitarbeitende und andere Pereonen halten 1,5 Meter Abstand zueinander. Für Arbeiten mit unver-

meldbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden durch Verküpung der Kontaktdauer
und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.

5. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen
6. Kranke Personen Im Betrieb nach Hause schicken und anweisen, Kontakt mit ihrer Ärztin oder

ihrem Arzt aufeunehmen sowie die Empfehlungen des BAG einzuhalten.
BerUcksIchtlgurig von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu
gewährleisten

8. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Mass-
nahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.

9. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen  effizient umzusetzen und
anzupassen.

1٥. Kontaktdaten der Gaste werden gemass Punkt 1٥ erhoben.

7.

G٧ir!GKE!r FÜR FOIGENDE BETR!EBE
Name Adresse

Hotel
JARD!N}ίηΐ'ή kr/) Militârsứasse ss
СН"3٥14Вет

1٠HANDEHYG!ENE
Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hande. Anfassen von Objekten und Oberflachen
möglichst vermeiden.

Massnahmen

Aufstellen von Händehygienestationen: Die Gaste haben die Möglichkeit, sich bei Betreten des Be-
triebs die Hande mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel zu des-
infizieren.

Alle Personen im Betrieb waschen sich regelmässig die Hande mit Wasser und Seife. Dies insbeson-
dere vor der Ankunft sowie vor und nach Pausen. An Arbeitspiafeen, wo dies nicht möglich ist, erfolgt
eine Händedesinfektion.

Vor folgenden Arbeiten sind die Hände möglichst zu waschen oder zu desinfizieren: Tische elnde-
cken, sauberes Geschirr anfassen. Sezierten falten und Besteck polieren.



2. GESICHTSMASKEN
т٢адеп e؛ne٢ Gesichtsmaske in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Ein-
richtungen und Betrieben

Massnahmen

Jede Person muss in Innenraumen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben eine
Gesichtsmaske tragen. Die Gaste sind von der Maskentragpflicht ausgenommen, sobald und wäh"
rend sie an ihrem Tisch sitzen. Im Aussenbereich muss keine Maske getragen werden.

Wird bei Betrieben und Veranstaltungen bei Personen ab 16 Jahren der Zugang aut Personen mit
einem Zertifikat beschränkt, en^llt die Maskentragpflicht für Gaste ln Innenraumen.

Für Mitarbeitende mit direktem Gästekontakt gilt:
٠  Eine Maskentragpflicht Im Innenbereich, wenn der Betrieb oder die Veranstaltung für Perso-

nen mit und ohne Covid-19-Zertifikat zugänglich ist.
٠  Keine Maskentragpflicht im Innenbereich, wenn der Zugang zum Betrieb oder zur Veranstal-

tung bei Personen аЫб Jahren auf Personen mit Covid-19-Zertifikat eingeschränkt wird und
alle Mitarbeitenden Uber ein Covid-19-Zertlfikat verfügen.

٠  Eine Maskentragpflicht Im Innenbereich, wenn der Zugang zum Betrieb oder zur Veranstal-
tung bei Personen ab 16 Jahreri auf Personen mit Covid-19٠Zertifikat eingeschrankt wird,
aber nicht alle Mitarbeitenden überein Covid-19-Zertifikat verfügen.

Das Tragen einer Gesichtsmaske ändert nichts an den übrigen vorgesehenen Schutzmassnahmen.
Namentlich Ist der erforderliche Abstand auch beim Tragen einer Maske möglichst einzuhalten.

Als Gesichtsmasken gelten Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie auch Textilmasken, die eine
hinreichende, schützende Wirkung entfalten.

Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sind von der Maskentragpflicht ausgenommen, ebenso Personen,
die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Ge-
slchtsmasken tragen können.

Personen, die sich trofe Hinweisen und Ermahnungen nicht an die Maskentragpflicht halten, sind
wegzuweisen.

3. GÄSTEGRUPPEN AUSE!NANDERHALTEN
Die Betriebe stellen sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen.

Massnahmen

Die Personen einer Gästegruppe müssen nicht vorrese^ieren und können zu unterschiedlichen Zei-
ten eintreffen.

In Gästebereichen in Restaurationsbetrieben einschliesslich Bar- und Clubbetrieben

٠  sind die Gästegruppen an den einzelnen Tischen so zu platzieren, dass der erforderliche
Mindestabstand von 1.5 Metern zwischen den einzelnen Gruppen eingehalten wird; oder

٠  sind wirksame Abschrankungen Aschen Gästegruppen zu platzieren (z. B. Trennwände).
Im Innen bereich von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben einschliesslich Take-Away-Betrleben
dürfen Speisen und Getränke nur sifeend konsumiert werden.

Kinderspielecken und Spielpiatee sind erlaubt. Die Anzahl Kinder ist riicht beschrarikt. Es gelten keine
Mindestabstände für die Kinder. Anfälliges Spielzeug muss leicht zu reinigen sein. Eltern oder die mit
der Aufsicht beauftragten Person halten die soziale Distanz zu anderen Kindern und Personen ein.

Bei Veranstaltungen, bei denen der Zugang nicht auf Personen mit einem Covid-19-Zertifikat be-
schränkt wird, gilt:

٠  maximal zwei Drittel der Kapazität darf besetzt werden;
٠  ein Limit von 1000 Personen, wenn die Teilnehmenden sitzen;



٠  ein Limit von 500 Personen, wenn die Teilnehmenden Stehen und/oder sich frei bewegen
und die Veranstaltung im Aussenbereich stattfindet:

٠  Konsumation ist einzig am Sitzplafe oder in Restaurationsbetrieben gestattet:
٠  wenn die Konsumation am Sitzplate statffindet, müssen die Kontaktdaten erhoben werden;
٠  Tanzveranstaltungen sind nicht zulässig.

Findet die Veranstaltung im Innen bereich statt, giltzusätellch:
٠  ein Limit von 250 Personen, wenn die Teilnehmenden Stehen und/oder sich frei bewegen;
٠  eine Maskenpfiicht und der Abstand muss nach Möglichkeit eingehalten werden;
٠  Konsumation Ist einzig am Siteplate oder ln Restaurationsbetrieben gestattet;
٠  wenn die Konsumation am Sitzplatz staWindet, mUssen die Kontaktdaten erhoben werden.

Bei Veranstaltungen, bei denen der Zugang bei Peraonen ab 16 Jahren auf Personen mit einem
Covid-IS-Zertifikat beschränkt wird, gilt einzig die Pflicht zur Erarbeitung und Umsetzung eines
Schutzkonzeptes. Das Schutekonzept muss Massnahmen zur Hygiene und zur Umsetzung der Zu-
gangsbeschrankung enthalten.

Bel Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen handelt es sich um Grossveranstaltungen. Diese
sind bewilligungspflichtig.

Diskotheken, Tanzlokale und Tanzveranstaltungen müssen den Zugang bei Personen ab 16 Jahren
auf Personen mit einem Covid-IQ-Zertlfikat beschranken.

Überdachte Bereiche, die mehr als die Hälfte der Seiten und / oder mehr als die Hälfte der Lange
aller Selten geschlossen haben, gelten als Innenbereich.

In Betriebskantinen dürfen ausschliesslich im betreffenden Betrieb arbeitende Personen verköstigt
werden (ausgenommen Take-Away-Angebote).

Bei der Konsumation im Innenbereich muss der erforderliche Abstand von jeder Person eingehalten
oder es müssen wirksame Abschrankungen angebracht werden. Die Konsumation muss sitzend er-
folgen.

4. DISTANZ HALTEN
Mitarbeitende und andere Peraonen tialten 1,5 Meter Distanz zueinander. Für Arbeiten mit
unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden  durch ١/erkü^ung der Kontaktdauer
und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.

Massnahmen

Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen sind medizinische
Notfälle. Auf Händeschütteln wird strikt veralchtet.

Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, wenn die Distanz von 1,5 Metern ohne Schutzmassnahmen
während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden kann.

Zwischen den Gästegruppen muss nach vorne und seitlich «Schulter-zu-Schulter» ein Abstand von
1,5 Metern und nach hinten «RUcken-zu-RUcken» ein 1,5-Meter-Abstand von Tischkante zu Tisch-
kante eingehalten werden. Befindet sich eine Trennwand fischen den Gastegruppen, entfallt der
Mindestabstand.

Betriebe mit überlangen Tischen (z. B. Tafeln, Festbänke, Förderband-Restaurants, Teppanyakl) o-
der Theken (z. B. Bars) können mehr als eine Gästegruppe daran platzieren, sofern der Mindestab-
stand von 1,5 Metern zwischen den Gästegruppen eingehalten wird. Mit Trennwänden entfallt der
Mindestabstand.

Die Mindestabstände innerhalb einer Gastegruppe müssen nicht eingehalten werden. Der Betrieb
stellt sicher, dass sich verschiedene Gastegruppen nicht vennischen.



De٢ Betrieb stellt sicher, dass die wartenden Gästegruppen den Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen Gästegruppen einhalten können.

Der Betrieb bhngt in Warteberelchen Bodenmarkierungen an. um die Einhaltung des Abstandes von
mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästegruppen zu gewährleisten und, wo nötig, die Pereonen-
flUsse zu lenken.

Es gelten grundsätelich keine Mindestabstände für Gäste oder Personal, wenn sie sich in Gasträu-
men und Im Aussensitzbereich von einem zum anderen Ort fortbewegen.

Der Betrieb stellt sicher, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern in WC-Anlagen (Ζ.Β. durch Ab-
sperren einzelner Pissoirs), Aufenthalts- und Umkleideräumen sowie anderen Personalräumen ein-
gehalten werden kann.

Eine Unterschreitung des Abstands zwischen unterschiedlichen Gästegruppen ist zulässig, wenn
^eckmassige Abschrankungen angebracht werden.

Der Betrieb weist die Gaste auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. Bei Nichteinhaltung macht
der Betrieb vom Hausrecht Gebrauch. Der Betrieb ist nicht für die Einhaltung der Hygiene- und
Schutzmassnahmen im öffentlichen Raum zuständig.

Wo Gaste die Bestellungen nicht amfisch, sondern an derfheke abgeben (z. B. fake-Away, Selbst-
bedienungsrestaurants, Bars und Pubs), sind die Gaste mit Plakaten auf die Abstandsregeln auf-
merksam zu machen, und es sind Distanzhalter (Markierungen) anzubringen.

Betriebe mit Buffetkonzept machen die Gäste mit Plakaten und Bodenmarkierungen auf die Ab-
standsregeln zwischen den Gruppen aufmerksam. Es Ist genügend Platz vor dem Buffet freizuhalten.

5. REINIGUNG

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, Insbe-
sondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden

Massnahmen

Alle Kontakfflächen müssen regelmässig gereinigt werden.

Es müssen genügend Abfalleimer bereitgestellt werden, namentlich zur Entsorgung von faschentu-
ehern und Gesichtsmasken.

Abfalleimer werden regelmässig geleert.

Arbeitskleider werden regelmässig gewechselt und nach dem Gebrauch mit handelsüblichem Wasch-
mittel gewaschen.
Der Betrieb sorgt für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in Arbeits- und Gastrau-
men (Ζ.Β. jede stunde für ca. 5 bis 1٥ Minuten lüften). Bei Räumen mit laufenden Klima- und Lüf-
tungsanlagen ist möglichst auf die LuftrUckfUhrung zu verlebten (nur Frischluftzufuhr).
Kundenwasche wird nach jedem Gast gewaschen (z. B. fischtuch). Beim Einsatz eines f isch-Nap-
perons oder ähnlichen fextilien, die auf eine fischdecke gelegt werden und den ganzen fisch abde-
cken, muss die untere fischdecke nlclit nach jedem Gast gewechselt werden.
Das Personal verendet persönliche Arbeitskleidung. Schurzen und Kochhauben werden beispiels-
weise untereinander nicht geteilt.



6. ERKRANKTE AM ARBEاTSPاATZ

Massnahmen

Bel Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und angewiesen, Kontakt mit
Ihrer Ärztin oder ihrem A^t aufeunehmen sowie die Empfehlungen des BAG einzuhalten (vgl.
-.bag.admln.cti/isolatlon-und^uarantaene). Weitere Massnahmen folgen auf Anweisung des
kantonsärztlichen Dienstes.

Für Mitarbeitende von Unternehmen, die Uber ein Testkonzept (wöchentliches Testen vor Ort) verfu-
gen und der vor Ort tätigen Belegschaft mindestens einmal pro Woche Testungen anbieten, entfallt
bei ihrer beruflichen Tätigkeit die Kontaktquarantäne.

Von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind Personen:
٠  die nachweisen, dass sie gegen Cov٤d-19 geimpft wurden:
٠  die nachweisen, dass sie sich mit Sars-CoV-2 angesteckt haben und als genesen gelten.

7. BESONDERE ARBE!TSS!TUAT!ONEN
Berücksichtigung speziflsclier Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu gewahrleis
ten

Massnahmen

Gesichtsmasken werden je nach Gebrauch gewechselt und/oder gereinigt. Vordem Anziehen sowie
nach dem Ausziehen und Entsorgen der Maske müssen die Hande gewaschen werden. Die Einweg-
masken sind ln einem geschlossenen Abfelleimer zu entsorgen.

Einweghandschuhe werden nach einer stunde gewechselt und in einem geschlossenen Abfellelmer
entsorgt.

Die Schutzmassnahmen (insbesondere der Mindestabstand von 1,5 Metern) gilt auch bei der Waren-
anlieferung und Abfuhr von Waren und Abfallen.

δ. !NFORMAT!ON
Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Pereonen Uber die Vorgaben und Massnah-
men und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsebung der Massnahmen.

Massnahmen

Der Betrieb informiert die Arbeitnehmenden Uber ihre Rechte und Schutzmassnahmen im Betrieb.
Dies beintialtet Insbesondere auch die Information besonders gefährdeter Arbeitnehmenden.

Der Betrieb hangt die Schutzmassnahmen gemass BAG Im Eingangsbereich aus. Die Gäste sind
insbesondere auf die Distanzregeln, das Tragen der Masken sowie auf die Vermeidung der Durch-
mischung derGastegruppen aufmerksam zu machen.

Der Betrieb instruiert die Arbeitnehmenden regelmässig Uber die ergriffenen Hygienemassnahmen
und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft.

Das Personal wird im Umgang mit persönlichem Schufematerial (z. B. Hygienemasken, Handschuhe,
Schürzen) geschult, sodass die Materialien richtig angezogen, venwendet und entsorgt werden. Die
Schulung kann nachgewiesen werden.

Das Personal wird geschult beim fachgerechten Anwenden von Fiachendeslnfektionsmittel, da nicht
alle Oberflächen alkoholbeständig sind und Oberflächenveränderungen elntreten können. Es emp-
fiehltsich zudem, den Bodenbelag bei Händedesinfektionsmittel-Stationen abzudecken.



Gäste we٢den beim Empfang .deram Eingang mündlich oder schriftlich darum gebeten, bei Krank-
heitssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, auf einen Besuch zu verzichten, z. B.
anhand der aktuellen BAG-Plakate: hiLÎ3s://baq-coronaviru$.ch/downloads/

Der Betrieb informiert die Mitarbeitenden transparent Uber die Gesundheitssituation im Betrieb. Dabei
ist zu beachten, dass Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Daten sind.

9. MANAGEMENT

Umsefeung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und an-
zupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen.

Massnahmen

Der Betrieb stellt Hygieneartikel wie Seife, Desinfektionsmittel , ElnwegharidtUcher und Reinigungs-
mittel in genügender Menge zur Verfügung. Er kontrolliert den Bestand regelmässig und füllt nach.

Die Kontaktperson Arbeitssicherheit (Sicherheitsbeauftragte des Betriebs) UberprUft die Umsetzung
der Massnahmen.

Die Betreiber müssen ihr Schutzkonzept den zuständigen kantonalen Behörden auf deren Verlangen
vorweisen und ihnen den Zutritt zu den Einrichtungen und Betrieben gewahren.

Stellen die zuständigen kantonalen Behörden fest, dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt
oder dieses nicht umgesefet wird, so treffen sie die geeigneten Massnahmen. Sie können Bussen
verhangen, oder einzelne Einrichtungen oder Betriebe schllessen.

Die Arbeitgeber müssen gewährleisten, dass die Arbeitnehmerinnen  und Arbeitnehmer die Empfeh-
lungen des BAG betreffend Hygiene und Abstand elnhalten können. Hierzu sind entsprechende Mas-
snahmen vorzusehen und umzusefeen.

Die Arbeitgeber treffen weitere Massnahmen gemäss dem STOP-Prinzip (Substitution, technische
Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüstung), namentlich die MOg-
lichkeit von Homeoffice, die physische Trennung, getrennte Teams, regelmässiges Lüften oder das
Tragen von Gesichtsmasken.

Ist aus betrieblichen Gründen die Präsenz besonders gefährdeter Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern vor Ort ganz oder teilweise unabdingbar, wird der Arbeitsplate so ausgestaltet, dass Jeder enge
Kontakt mit anderen Personen ausgeschlossen ist oder es werden weitere Schutzmassnahmen nach
dem STOP-Prinzip (Substitution, technische und organisatorische Massnahmen, persönliche Schutz-
ausrUstung) ergriffen.

10. ERHEBUNG VON KONTAKTDATEN

Der Betrieb erhebt Kontaktdaten der Gäste, um allfällige Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Massnahmen

Die Betreiber müssen die Kontaktdaten von einem Gast pro Gästegruppe erheben, wenn die Gaste-
gruppe im Innenbereich konsumiert. Von Gasten, die im Aussenbereich konsumieren, müssen die
Kontaktdaten nicht erhoben werden.

Die Betreiber machen die Gaste explizit auf die obligatorische Kontaktdatenerfassung aufmerksam.

Der Betreiber oder Organisator hat die anwesenden Personen Uber folgende Punkte zu informieren:

٠  wie die Kontaktdaten durch die Gaste erfasst werden (System Betrieb, Vorgehen Gast).



٠  d!e Möglichkeit e¡ne٢ Kontaktaufnahme durch die zuständige kantonale stelle und deren
Kompetenz, eine Quarantäne anzuordnen, wenn es Kontakte mit an Covid-٩9 erkrankten
Personen gab.

Kontaktdaten können Insbesondere Uber Rese^ations- oder Mitgliedersysteme oder mittels Kontakt-
formular erhoben werden.

Es sind folgende Daten zu erheben:
٠  Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer, Tisch- oder Steplatznummer.

Der Betreiber, Organisator oder Veranstalter muss die Vertraulichkeit der Kontaktdaten bei der Erhe-
bung und die Datensicherheit namentlich bei der Aufbewahrung der Daten gewährleisten.

Die Kontaktdaten müssen zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger
Personen der zuständigen kantonalen stelle auf deren Anfrage hin unverzüglich in elektronischer
Form weitergeleitet werden.

Die erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bearbeitet werden, müssen bis 14
Tage nach dem Besuch des Betriebs aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden.

Der Betreiber, Organisator oderVeranstalter hat durch geeignete Vorkehrungen sicherzustellen, dass
die Korrektheit der erhobenen Kontaktdaten gewährleistet ist.

ANHANGE
ZweckAnhang

ABSCHLUSS
Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern erläutert.

Die verantwortliche Person ist zuständig für die Umseteung des Konzepts und für den Kontakt mit den
zuständigen Behörden.

Verantwortliche Person, Unterschrift und Datum: Гнбไโ1*ใ Rpi/?


